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§334

(1) Ein Berufsrichter oder ehrenamtlicher Richter, 
welcher Geschenke oder andere Vorteile fordert, an
nimmt oder sich versprechen läßt, um eine Rechtssache, 
deren Leitung oder Entscheidung ihm obliegt, zugun
sten oder zum Nachteil eines Beteiligten zu leiten 
oder zu entscheiden, wird mit Freiheitsstrafe nicht 
unter einem Jahr bestraft.

(2) Derjenige, welcher einem Berufsrichter oder 
ehrenamtlichen Richter zu dem vorbezeichneten Zweck 
Geschenke oder andere Vorteile anbietet, verspricht 
oder gewährt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 
einem Jahr bestraft. Sind mildernde Umstände vor
handen, so tritt Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren ein.

§ 335
In den Fällen der §§ 331 bis 334 ist im Urteil 

das Empfangene oder der Wert desselben für dem 
Staate verfallen zu erklären.

§ 336

Ein Beamter oder Schiedsrichter, welcher sich bei 
der Leitung oder Entscheidung einer Rechtssache vor
sätzlich zugunsten oder zum Nachteil einer Partei 
einer Beugung des Rechts schuldig macht, wird mit 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren 
bestraft.

s. o. § 247

s. o. § 248

§244

Rechtsbeugung

Wer wissentlich bei der Durchführung eines ge
richtlichen Verfahrens oder eines Ermittlungsverfah
rens als Richter, Staatsanwalt oder Mitarbeiter eines 
Untersuchungsorgans gesetzwidrig zugunsten oder zu
ungunsten eines Beteiligten entscheidet, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.

§§ 337—339 
(weggefallen)

§340

(1) Ein Beamter, welcher in Ausübung oder in 
Veranlassung der Ausübung seines Amtes vorsätzlich 
eine Körperverletzung begeht oder begehen läßt, 
wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu 
fünf Jahren bestraft. Sind mildernde Umstände vor
handen, so kann die Freiheitsstrafe bis auf einen Tag 
ermäßigt oder auf Geldstrafe erkannt werden.

(2) Ist die Körperverletzung eine schwere, so ist 
auf Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren zu er
kennen. Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren


